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Vorbemerkungen, Anlass und Ziele der Planung

Die Ortsgemeinde Hellertshausen beabsich-
tigt den Bebauungsplan „Auf dem Wasen“  
von 1985 zum zweiten Mal zu ändern. Pla-
nungsanlass sind die planungstechnisch 
nicht mehr zeitgemäßen Festsetzungen zur 
Höhenlage der Baukörper und zur Ausge-
staltung von Drempeln. 

Im Bebauungsplan von 1985 wurde die Ge-
bäudehöhe nicht geregelt. Vielmehr wurde 
der Ansatz einer Festsetzung der maximalen 
Erdgeschossfußbodenhöhe verfolgt. Zudem 
wurde eine maximale Drempelhöhe von 
0,75 m festgesetzt. 

Aus den oben genannten Gründen, bedarf 
es der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Auf dem Wasen“ mit Festsetzung der Hö-
he der baulichen Anlagen. 

Die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Auf dem Wasen“ ersetzt den Bebauungs-
plan „Auf dem Wasen“ von 1985 inkl. sei-
ner 1. Änderung von 1994 lediglich durch 
die im vorliegenden Bebauungsplan getrof-
fenen Regelungsinhalte (Änderung des 
Maß der baulichen Nutzung, Entfall Festset-
zung von Dachausgestaltung). Die übrigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Auf 
dem Wasen“ inkl. der 1. Änderung bleiben 
hiervon unberührt. Dies gilt auch für die ört-
lichen Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 
BauGB i.V.m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz. 

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes umfasst eine Fläche von 
ca. 2,55 ha.

Mit der Erstellung der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes und der Durchführung 
des Verfahrens ist die Kernplan, Gesellschaft 
für Städtebau und Kommunikation mbH, 
Kirchenstraße 12, 66557 Illingen, beauf-
tragt.

Verfahrensart

Das Verfahren wird nach § 13 BauGB ( Ver-
einfachtes Verfahren) durchgeführt. Bei der 
vorliegenden Bebauungsplan-Änderung 
handelt es sich um eine Änderung, die die 
Grundzüge der Planung nicht berührt. 

Die Bebauungsplan-Änderung dient ledig-
lich der Anpassung des Maßes der bauli-
chen Nutzung (Gebäudehöhe). Die Art der 
baulichen Nutzung, die sonstigen Festset-

zungen zum Maß der baulichen Nutzung 
und die überbaubaren Grund stücksflächen, 
etc. bleiben unverändert. 

Flächennutzungsplan

Der noch rechtswirksame Flächennutzungs-
plan der ehemaligen Verbands gemeinde 
Rhaunen stellt für das Plangebiet eine 
Wohnbaufläche dar. Das Entwicklungsge-
bot gem. § 8 Abs. 2 BauGB ist somit erfüllt. 

Im Zuge der Neuaufstellung des Flächen-
nutzungsplanes durch die am 01.01.2020 
fusionierte Verbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen wird künftig zu prüfen sein, inwie-
fern die Darstellung als Wohnbaufläche der 
tatsächlichen Nutzung entspricht.

Lageplan. Bearbeitung: Kernplan. Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Datengrundlage: Geobasis-
informationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002) 

Plangebiet
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Grundlagen und Rahmenbedingungen

Lage und Begrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches

Das Plangebiet befindet sich im nordwestli-
chen Bereich der Ortslage von Hellertshau-
sen.

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des 
Bebauungsplanes wird wie folgt begrenzt:

• im Norden durch einen Feldwirtschafts-
weg,

• im Osten durch die Straßenverkehrsflä-
che der Lindenstraße,

• im Südosten und Südwesten durch die 
privaten Gartenflächen der Wohnbe-
bauung der Hauptstraße und Linden-
straße,

• im Westen durch die Straßenverkehrs-
fläche der Hauptstraße.

Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches 
sind der Planzeichnung der 2. Änderung des 

Bebauungs planes sowie dem Lageplan zu 
entnehmen.

Nutzung des Plangebietes 
und Umgebungsnutzung, 
Eigentumsverhältnisse

Die Flächen des Geltungsbereiches befin-
den sich nahezu vollständig in privatem 
Eigentum. Es handelt sich hierbei um ein 
Wohngebiet.  

Die vorhandene Nutzungsstruktur in der di-
rekten Umgebung des Plangebietes ist 
überwiegend durch landwirtschaftliche 
Nutzung sowie Wohnnutzungen geprägt. 
Aber auch vereinzelte, das Wohnen nicht 
störende Nutzungen (Reparaturdienst, Insti-
tut für integrative Psychiatrie) sind im Um-
feld vorhanden. 

Insgesamt überwiegen jedoch die klassi-
schen wohngebietstypischen Nutzungen.

Verkehrsanbindung

Das Plangebiet ist über die Lindenstraße so-
wie auf direktem Wege an die Hauptstraße 
angebunden. Diese verbindet das Plange-
biet mit der L 179 und der L 162 und somit 
mit dem örtlichen und überörtlichen Ver-
kehrsnetz. 

Die Anbindung an den ÖPNV erfolgt über 
die südöstlich des Plangebietes angrenzen-
den Bushaltestelle „Hellertshausen, Linden-
straße“. An der Erschließung werden keine 
Änderungen vorgenommen.

Ver- und Entsorgung

An der Ver- und Entsorgung werden keine 
Änderungen vorgenommen.

Übersichtsplan, ohne Maßstab; Quelle: ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP (2024), dl-de/by-2-0,www.lvermgeo.rlp.de [Daten bearbeitet]
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Übergeordnete Planungsvorgaben der Raumordnung und Landesplanung; naturschutzrechtliche Be-
lange; geltendes Planungsrecht

Kriterium Beschreibung

Landesentwicklungsprogramm LEP IV (3. Teilfortschreibung LEP IV vom 20. Juli 2017) und Regionaler Raumordnungsplan Rhein-
hessen-Nahe 2014 (2. Teilfortschreibung vom 19. April 2022) 

zentralörtliche Funktion ohne zentralörtliche Funktion

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete • nicht betroffen

zu beachtende Ziele und Grundsätze • keine Restriktionen für das Vorhaben
• keine Auswirkungen zu erwarten, da der Zulässigkeitsmaßstab in Form von „Wohnen“ als 

Hauptnutzung nicht verändert wird, lediglich Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung

Landschaftsprogramm • keine speziellen Entwicklungsziele oder Funktionszuweisungen

Übergeordnete naturschutzrechtliche Belange
 

Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung • nicht betroffen
• keine Auswirkungen zu erwarten, da der Zulässigkeitsmaßstab in Form von „Wohnen“ als 

Hauptnutzung nicht verändert wird, lediglich Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung

Sonstige Schutzgebiete: Naturschutz-, Land-
schaftsschutz-, Wasserschutzgebiete, Über-
schwemmungsgebiete, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Nationalparks, Naturparks, 
Regionalparks, Biosphärenreservate 

• Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Hochwald-Idarwald mit Randgebieten“ (Ken-
nung: LSG-7134-010),

• südlich grenzt der Naturpark „Saar-Hunsrück“ an das Plangebiet an
• keine Auswirkungen zu erwarten, da der Zulässigkeitsmaßstab in Form von „Wohnen“ als 

Hauptnutzung nicht verändert wird, lediglich Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung

Kulturdenkmäler nach § 8 DSchG Rheinland-
Pfalz

• nicht betroffen

Informelle Fachplanungen keine Auswirkungen durch die Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung zu erwarten

Allgemeiner und Besonderer Artenschutz

Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen

keine Auswirkungen durch die Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung zu erwarten
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Kriterium Beschreibung

Störung oder Schädigung besonders geschütz-
ter Arten bzw. natürlicher Lebensräume nach 
USchadG,  Verbotstatbestand nach § 44 
BNatSchG

keine Auswirkungen durch die Anpassung des Maßes der baulichen Nutzung zu erwarten

Fazit kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 BNatSchG, Voraussetzungen für Haftungsfreistellung für 
Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen nach § 19 BNatSchG erfüllt

Geltendes Planungsrecht

Flächennutzungsplan (Quelle: Verbandsge-
meinde Herrstein-Rhaunen)

• Darstellung des Plangebiets als Wohnbaufläche

• Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 BauGB erfüllt

Flächennutzungsplan (Ausschnitt) der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Quelle: Verbandsgemeinde 
Herrstein-Rhaunen
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Kriterium Beschreibung

Bebauungsplan „Auf dem Wasen“ (1985) • Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

• 2 Vollgeschosse (EG und DG)

• GRZ 0,4

• GFZ 0,8

• offene Bauweise 

• Höhenlage der Baukörper 0,5 m Erdgeschossfußbodenhöhe

• Drempel 0,75 m

1. Änderung „Auf dem Wasen“ (1994) • 2 Vollgeschosse

Standort- und Planungsalternativen Im vorliegenden Fall erübrigt sich die Prüfung von Standort- und Planungsalternativen aus folgen-
den Gründen:

• Das Gebiet „Auf dem Wasen“ ist bereits bebaut und als Wohngebiet etabliert. Die geplante 
Änderung zielt nicht auf eine Neuentwicklung oder umfassende Umstrukturierung ab, son-
dern auf eine moderate Anpassung der Maßzahlen.

• Die Änderung verfolgt das spezifische Ziel, eine rechtssichere Höhenfestsetzung und eine zeit-
gemäße Art der Dachgestaltung zu ermöglichen. Dies ist eine gezielte und begrenzte Anpas-
sung, die sich auf die bereits vorhandene Struktur stützt und keine grundlegend neuen Pla-
nungskonzepte erfordert.

• Da die Änderung sich auf eine bereits bestehende und überwiegend entwickelte Fläche be-
zieht und keine neuen Bauflächen erschlossen werden, ist die Prüfung alternativer Standorte 
nicht relevant.

Quelle: Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
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Begründungen der Festsetzungen und 
weitere Planinhalte
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Auf dem Wasen“ ersetzt den Bebauungs-
plan „Auf dem Wasen“ (1985) inkl. der 1. 
Änderung (1994) lediglich durch die hier 
getroffenen Regelungsinhalte. Die übrigen 
Festsetzungen des Bebauungsplanes „Auf 
dem Wasen“ inkl. 1. Änderung bleiben hier-
von unberührt. Dies gilt auch für die örtli-
chen Bauvorschriften gemäß § 9 Abs. 4 
BauGB i. V. m. § 88 LBauO Rheinland-Pfalz.

Die Begründung beschränkt sich daher auf 
die Festsetzungen, die vom Bebauungsplan 
„Auf dem Wasen“ (1985) inkl. 1. Änderung 
(1994) abweichen.

Maß der baulichen Nutzung 

Gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 
21a BauNVO

Höhe baulicher Anlagen

Die Höhenentwicklung in dem Gebiet wird 
über die Höhe baulicher Anlagen durch 
Festsetzung der Gebäudeoberkante exakt 
geregelt. Die Festsetzungen leiten sich da-
bei weitgehend aus der bestehenden Be-
bauung innerhalb des Plangebietes und der 
Umgebung ab.

Mit der Festsetzung der Höhe baulicher An-
lagen wird die Höhenent wicklung begrenzt 
und so einer Beeinträchtigung des Erschei-
nungsbilds des Umfelds entgegengewirkt.

Somit wird dem Ziel, den bestehenden Ge-
bietscharakter zu bewahren und weiterzu-
entwickeln, Rechnung getragen. Einer 
gegenüber der Bestandsbebauung unver-
hältnismäßig überdimensionierten Höhen-
entwicklung wird vorgebeugt. 

Für die Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen sind gem. § 18 BauNVO eindeuti-
ge Bezugshöhen erforderlich, um die Höhe 
der baulichen Anlagen genau bestimmen zu 
können. Unterer Bezugspunkt ist die ober-
kante der Erschließungsstraße, gemessen 
an der straßenseitigen Gebäudemitte. Gre-
zen zwei Straßen an das Gebäude an, ist die 
niedrigere der beiden Straßenhöhen als Be-
zugspunkt zu wählen. 

Oberer Bezugspunkt ist die Gebäudeober-
kante. Diese wird definiert durch den 

höchstgelegenen Abschluss einer Außen-
wand oder den Schnittpunkt zwischen 
Außenwand und Dachhaut (Wandhöhe) 
oder den Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Die Festsetzung der maximalen Erdge-
schossfußbodenhöhe (Nr. 7) entfällt ersatz-
los.

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 
4 BauGB i.V. mit § 88 Abs. 6 
LBauO)

Die Festsetzung der Dachausgestaltung (Nr. 
2.2) entfällt ersatzlos. Die weitere Festset-
zung zur Dachform (Nr. 2.1) bleibt be-
stehen.
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Abwägung der öffentlichen und 
privaten Belange

Für jede städtebauliche Planung ist das Ab-
wägungsgebot gem. § 1 Abs. 7 BauGB von 
besonderer Bedeutung. Danach muss die 
Kommune als Planungsträgerin bei der Än-
derung eines Bebauungsplanes die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander 
und untereinander gerecht abwägen. Die 
Abwägung ist die eigentliche Planungsent-
scheidung. Hier setzt die Kommune ihr städ-
tebauliches Konzept um und entscheidet 
sich für die Berücksichtigung bestimmter In-
teressen und die Zurückstellung der dieser 
Lösung entgegenstehenden Belange.

Die Durchführung der Abwägung impliziert 
eine mehrstufige Vorgehensweise, die im 
vorliegenden Fall aus folgenden drei 
Arbeitsschritten besteht:

• Sammlung des Abwägungsmaterials

• Gewichtung der Belange

• Abwägungsergebnis

Auswirkungen der Planung auf 
die städtebauliche Ordnung und 
Entwicklung sowie die natürli-
chen Lebensgrundlagen

Hinsichtlich der städtebaulichen Ordnung 
und Entwicklung bzw. der natürlichen 
Lebensgrundlagen (im Sinne des § 1 Abs. 6 
BauGB) sind insbesondere folgende mögli-
che Auswirkungen beachtet und in die Än-
derung des Bebauungsplanes eingestellt:

Auswirkungen auf umweltschützen-
de Belange und auf die Belange des 
sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden

Umweltschützende Belange werden nicht 
berührt. Auch findet keine Nutzungsintensi-
vierung statt, die mit einem erhöhten Flä-
chenverbrauch einhergeht.

Auswirkungen auf die Erhaltung,  
Gestaltung und Erneuerung des  
Orts- und Landschaftsbildes

Die gegenüber dem Bebauungsplan „Auf 
dem Wasen“ (1985) inkl. seiner 1. Ände-
rung von 1994 angepassten Maßzahlen 
lassen keine erheblich nachteiligen Auswir-

kungen auf das Orts- und Landschaftsbild 
erwarten. Das Plangebiet ist bebaut, sodass 
sich das städtebauliche Erscheinungsbild 
nicht verändern wird.

Auswirkungen auf die Belange des 
Verkehrs

Auf die Belange des Verkehrs ergeben sich 
keine nachteiligen Auswirkungen, da die Art 
und Intensität der zulässigen Nutzungen 
wohnbezogen bleiben und keine signifikan-
te Zunahme des Verkehrsaufkommens er-
warten lässt.

Auswirkungen auf private Belange 
und auf die Belange gesunder Wohn-
verhältnisse

Es sind keine negativen Auswirkungen der 
Planung auf private Belange bekannt. 

Mit der 2. Änderung wird lediglich das Maß 
der baulichen Nutzung auf rechtssichere 
und zeitgemäße Festsetzungen angepasst. 
Dadurch entstehen in der Summe keine we-
sentlichen Änderungen, die die privaten Be-
lange beeinträchtigen. Eine Bebaubarkeit 
des Baugebietes wird in einem ähnlichen 
Maß wie im Bebauungsplan von 1985 inkl. 
der 1. Änderung von 1994 ermöglicht.  

Insgesamt wird daher davon ausgegangen, 
dass die Interessen der bestehenden Be-
wohnerschaft nicht beeinträchtigt werden, 
sondern dass die 2. Änderung eine ausge-
wogene und angemessene Entwicklung des 
Gebiets ermöglicht, die sowohl den Bedürf-
nissen der aktuellen als auch zukünftigen 
Bewohner und Eigentümer gerecht wird.

Auswirkungen auf alle sonstigen 
Belange

Alle sonstigen bei der Aufstellung von 
Bauleitplänen laut § 1 Abs. 6 BauGB zu be-
rücksichtigenden Belange werden nach jet-
zigem Kenntnisstand durch die Planung 
nicht berührt.

Gewichtung des  
Abwägungsmaterials

Gemäß dem im Baugesetzbuch verankerten 
Abwägungsgebot (§ 1 Abs. 7 BauGB) wur-
den die bei der Abwägung zu berücksichti-
genden öffentlichen und privaten Belange 

gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen und entsprechend ihrer Bedeu-
tung in die vorliegende Änderung des 
Bebauungsplanes eingestellt.

Argumente für die Verabschie-
dung der Änderung des 
Bebauungsplanes

• Zeitgemäße und Rechtssicher Anpas-
sung des Maßes der baulichen Nutzung

• Die Bebaubarkeit im gleichem Maß wie 
bisher bestehen. 

Argumente gegen die Verab-
schiedung der Änderung des 
Bebauungsplanes

Es sind keine Belange bekannt, die gegen 
die 2. Änderung des Bebauungsplans spre-
chen.

Gewichtung und Abwägungsfa-
zit

Im Rahmen des Verfahrens zur 2. Änderung 
des Be bauungsplanes wurden die relevan-
ten Belange umfassend gegeneinander ab-
gewogen. Die positiven Argumente, dar-
unter die rechtssichere Höhenfestsetzung 
und zeitgemäße Dachgestaltung, überwie-
gen deutlich. Die Bewahrung des Gebiets-
charakters ist von zentraler Bedeutung. Es 
gibt keine negativen Auswirkungen auf die 
umweltschützenden Belange, das Orts- und 
Landschaftsbild, gesunde Wohnverhältnis-
se, den Verkehr oder die Ver- und Entsor-
gung. Insgesamt kommt die Abwägung zu 
dem Ergebnis, dass eine Umsetzung der 2. 
Änderung möglich ist.

Auswirkungen des Bebauungsplanes, Abwägung


